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Im Abgangsjahrgang 2019 lag der Anteil der Absolven-
tinnen bei 66,6% (im Vorjahr 51,7%). Differenziert nach 
Berufshauptgruppen war der Frauenanteil in „Erziehung, 
soziale und hauswirtschaftliche Berufe, Theologie“ mit 
rund 80% am höchsten. Mit nur 2,7% (im Vorjahr 3,2%) 
blieb der Frauenanteil im Bereich der „Mechatronik-, 
Energie- und Elektroberufe“ wie auch im Vorjahr am 
niedrigsten → Tabelle C2.2.1-2.

Exemplarisch wird der Fachbereich Technik mit seinen 
zentralen Aspekten skizziert: Mit dem Abschlusszeugnis 
ist die Berechtigung verbunden, die Berufsbezeichnung 
„Staatlich geprüfter Techniker“ und „Staatlich geprüfte 
Technikerin“ zu führen. Die Länder können vorsehen, 
dass die Berufsbezeichnung durch den Klammerzusatz 
„Bachelor Professional“ mit Angabe des Fachbereichs 
(z. B. Bachelor Professional in Technik) ergänzt wird 
(vgl. Kultusministerkonferenz 2020a, S. 7). Zu den be-
sonderen Regelungen im Fachbereich Technik gehören 
u. a. Angaben zu Ausbildungsziel, Zugangsvoraussetzun-
gen und Stundentafel. Diese sind in Teil II der Rahmen-
vereinbarung definiert, so auch für die Technikerweiter-
bildung: 

Ausbildungsziel: „Ziel der Ausbildung im Fachbereich 
Technik ist es, Fachkräfte mit einschlägiger Berufsausbil-
dung und Berufserfahrung für die Lösung technisch-na-
turwissenschaftlicher Problemstellungen, für Führungs-
aufgaben im betrieblichen Management auf der mittleren 

Führungsebene sowie für die unternehmerische Selbst-
ständigkeit zu qualifizieren. Die Ausbildung orientiert 
sich an den Erfordernissen der beruflichen Praxis und 
befähigt die Absolventen und Absolventinnen, den tech-
nologischen Wandel zu bewältigen und die sich daraus 
ergebenden Entwicklungen der Wirtschaft mitzugestal-
ten“ (Kultusministerkonferenz 2020a, S. 16). 

Aufnahmevoraussetzungen: Die Aufnahme in die Fach-
schule für Technik erfordert mindestens den Abschluss 
in einem nach BBiG/HwO oder den Bestimmungen der 
Länder anerkannten einschlägigen Ausbildungsberuf 
sowie eine entsprechende Berufstätigkeit von mindestens 
einem Jahr und den Abschluss der Berufsschule.317 Die 
entsprechende Berufstätigkeit kann auch während der 
Fachschulausbildung abgeleistet werden, jedoch ver-
längert sich dann die Fachschulausbildung in Vollzeit-
ausbildung entsprechend. Die Länder können festlegen, 
welche Zugangsberufe für die jeweiligen Fachrichtun-
gen, gegebenenfalls auch die jeweiligen Schwerpunkte, 
einschlägig sind (vgl. Kultusministerkonferenz 2020a, 
S. 16f.).

317 Oder den Abschluss der Berufsschule oder einen gleichwertigen Bildungsstand und 
eine einschlägige Berufstätigkeit von mindestens fünf Jahren. Hierauf kann der 
Besuch einer einschlägigen Berufsfachschule angerechnet werden.

Schaubild C2.2.1-2:  Absolventen/Absolventinnen an Fachschulen 2017 bis 2019 in den fünf stärksten 
Berufshauptgruppen
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